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• 13.Beib1att Beib1at t zur Pa.riamentskorres;Pfmd~~ ... 23c>,Juni· 1954 - ' 

213/J \' 

Anfra.~e 

der Abg. Dr. P fe i f er, K a 11 d u t s chi' ,DI' 0 K 0 p f, H a. r t 1 e b, 

E ben 'b i 0 h 1 e r, Dipl .... rng., Dro S c heu c h und Genossen 

an die Bundesreglerung, 

betreffend die Anrechnung der Henrräungsjahreo 

Der Obe.rs~e Gerichtshof hat in seiner vielbesprochenen Entscheid.ung 

vom 2..März 1954, 4 Ob 190/53, ausgesproohen: Minderbelastete Bedienstete der 

B,undesbahnen unt erliegen de~ dienstreahtliohen Best .imr1ungen des Wirtsohafts­

läuberungsgesetzes (WSG.) 1947 und nioht den dienstrechtlichen'Besti~ungen 
des § 19 Aba.lltt. bund 0 des Verbotsgesetzes 1947,' da sie der ArbeiteJ;r ' 

k~l'umlagenpf,1ioht unterliegen .. Eilte gleiohzeitige Anwendung der Besti~Ull" 
! 

gan des WSG. 1947 und der Bestirnoungan dcs Verbotsgesetzes 1947 kommt n1~ht 
'Nationilsozialistengesetz 

in B~traoht, weil dies im II. Hauptstück Abschnitt I i Z.5 ausdrtiok1ioh a~ .. 

gesprochen ,"at. Personen, die Versorgungsgenüsse nach minderb,elasteten Buhdes­

bediensteten beziehen, ,sind den Bedienstetengleichzuhalten, duroh deren 

Dienstverhältnis der Versorgungsanspruoh beg%Ündet wurde. 

zu. den Sühnefolgen für Minderbelastete nach dem Verbotsgesetz 1947 

zählen insbesondere die Rückreihung, die Hemmung der Yorrückung in höhere 

Bezüge sowie die Kürzungen von Ruhe- und VersorgungsgellÜssen. Da das WSG .. 

gleiohartige Sühnefo~,gen nioht kennt, ergibt sich da.ra.us, dass die erwähnt.ep. 

Sühnefolgen des VG.l947 zu Unrecht auf die Bundesbahnbediensteten angewendet 

, wurdel'lt. 
Dia Generaldiroktion der österreic;his chen Bundesbahnen hat auf _(}rund 

diesel' Entsoheidul)g des 9~7:, an 1301.1ai 1954 unter ZoOO/3903!Ia.ngeordnet, 

dass minderbelasteten Bundesbahnbodiensteten des Aktiv- und des Ruhesta.ndes-­

der bisher nach den B,estiIl1Oung~n des Verbotsgesetzf.;ls 1.947 nicht angerechnete 

Zeitraum vom I.Mai 1945 bis 8~Juni 1948 nunmehr für'die Vorrüokung in höhere 

Bezüge anzurechnen isto Die aktiven Badiensteten haben ihre Ansprüche a~f 

Anrechnung solcher Zeiträume unverzüglioh bei ihrer Dienststelle, die Emp­

:fänger von Ruhe- und Versorgungsgenüssen bei derPensionsste11e in Wien X., 

Ghegaplat Z ,4 oder im Wege ihres Betreuungsbahnhofes sohrift lieh entsprechend 

belegt (tu,nliohst Uber1ei tungsblat t) anzumelden o 

Es ist begreiflich,. dass'die erwähnte Entscheidung des Oberste~ (}e­

richtshof-es vom 2 .. März 1954 auch von den übrigen öff~l1tlichen Bediensteten 

aufmerksam verfolgt wurde und da'ss die Frage von l1euem aufgeworfen wurde; 
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ob in einer so bedeutaa1nen Frage des Dienst- und B'eloldungsrechtes nioht 
gleiohesReoht ~r alle 6tfentl!ohen Bediensteten hergestellt werden sollte 
(Art.7 B ... VG.), W1abhängigNon der rein formalrechtliohen Frage, ob das eine 

nien,tverhiltnis als· ein Öffentlioh-reohtliohes, das andere als ein privat~ 
rechtliohes konstruiert ist. Denn nur Uii\ juristische lonstruktionen handelt 

es sioh hiebe! f Was aber' heiden Gruppent den Beamten und'Vertragsangest~ll~ 
ten des BUndes, gemeinsam ist und das Wesen ausmaoht, ist das Treueverhältnis 
lU demselben &ffentliehenDienstherrn. 

Die Bediensteten der Post~ und Telegraphenverwaltung haben überdies 

darauf hingewiesen, dass ~Qn ihnen, wenn a.uch zu UnreCht, bis l.Mai 1953 
die Arbeiterkanmerumlage eingehoben wurde und dass sie naoh dem neuen Arbei­
terk~ergesetz vom 19.Mai 1954 der Arbe! terka.mmer angehören und dieser Un- . 

lagepflioht unterliegen, ohneRUcksicht darauf, ob das Dienstverhältnis 
auf prlvatrechtliohem Vertrag oder au.f einem Hoheitsakt beruht. Was fUr 
das eine recht ist, muss ~r das andere villig sein! 

Die gefert~gten Abgeordneten sind der Ansicht, dass nioht nur die 
Post- und Teleg;-aphenbediensteten. sondern alle. Bundesbediensteten aus reohts­
poli tisohen GrU.nden den Bundes'bahnbediensteten hinsichtlioh der Anreohnung 

i 

der Hemmungsjahre gleionzustellen sind, verweisen i~ übrigen auf ihre bisher 

unbeantwortet gebliebene Anfrage vom 24.Februar 1954 (130/J) an die Bundes­
regierung, betreffend die Gewährang von Personalzulagen an di~ duroh die 

aeqmungsjahre geschädigten Bundesbediensteten, und stellen an die Bundes­
regierung die 

A n f 1', a g e : 

Ist:die Bundesregierung bereit, duroh geeig~ete Massnnhmen daInr zu 

sorgen, dass sämtliche Bundosbediensteten des Aktiv- unA des Ruhestandes, 
dio durch die Niohtanrochnung dor Hommungsjahrc 1945-1948 gesohädigt'wurden, 

bosoldungsmässig ebenso behandelt werden wie die Bundesbahnbedienstoten . 
naoh der jüngsten Anordnung der Goneraldirektion der ÖBB. vom l3.Mai 1954? 

.• - .• -o ..... -, .• ~.o. 
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